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Produktionsintegrierte Kompensation in 
der Praxis

Erweiterungen in der Zuständigkeit der ULB 
seit der Neufassung des BNatSchG 2010

Insbesondere zu ASP und

Quelle: 

2009
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Vorgehen mit den Bauordnungs-
behörden im Kreisgebiet

Vorhaben im baulichen Außenbereich (§
35 BauGB)
Umsetzung der Ausgleichsverpflichtung
Landschaftspflegerischer Begleitplan 
(LBP) und Eingrünung des 
Bauvorhabens
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Merkblatt zu Eingriffsbewältigung im 
Außenbereich nach § 35 BauGB

Fotodokumentation
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Dauerhafte Sicherung von Maßnahmen
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Dauerhafte Sicherung von Maßnahmen
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Produktionsintegrierte Kompensation in 
der Praxis

Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe II 
Bebauungsplänen der Kommunen

Zum Beispiel
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Produktionsintegrierte Kompensation in 
der Praxis

Maßnahmen-
abstimmung
mit den Landwirten 
vor Ort –
Durchsetzung 
durch die planende 
Kommune / ULB 
prüft und begleitet 
fachlich



Produktionsintegrierte Kompensation in 
der Praxis

Umsetzung von PIK in Genehmigungs-
verfahren

1. BImSch-Genehmigungen zu Windkraftanlage auf 
Grundlage der Artenschutzrechtlichen Prüfungen

2. Flurbereinigungsverfahren Schwerfen / Flurbereinigung 
Weilerswist 

3. Ökokonten
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BImSch - Genehmigungen zu 
Windkraftanlage

Bestandserfassung im 
Rahmen der ASP zum 
BImSch-Antrag 2010

Maßnahmenableitung im 
räumlichen Zusammenhang

Monitoring in den Jahren 
2012 - 2014

Artenschutzkonzept Grauammer im Rahmen der 
Planungen zur Errichtung eines Windparks in 
der Stadt Zülpich, Ortsteil Mühlheim-Wichterich
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BImSch - Genehmigungen zu 
Windkraftanlage

Auflagen in der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung
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Produktionsintegrierte Kompensation in 
der Praxis

Konkrete Maßnahmenfestsetzung
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BImSch - Genehmigungen zu 
Windkraftanlage
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Produktionsintegrierte Kompensation in 
der Praxis

Konkrete Maßnahmen Beschreibung und Monitoring über 3 
Jahre sinnvoll, aber auch danach besteht weiter 
Nachsteuerungsbedarf,

• Anfragen aus der Landwirtschaft bei Flächentausch, 
fachliche Beurteilung bei Problemunkräutern, selektive 
Maßnahme

• Änderung der Flächenauswahl zulässig, ist jeweils mit 
der ULB abzustimmen

Management und Kontrollen ist weiterhin erforderlich, 

Verzahnung mit anderen Maßnahmen sinnvoll (Ökologische 
Vorrangflächen,  Vertragsnaturschutz im Acker)

Erfahrungen zu den Nebenbestimmungen und 
Auflagen der Immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung
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Produktionsintegrierte Kompensation in 
der Praxis

Zum Beispiel:
Festsetzung und Anlage eines Blühsteifen

Lage und Konkretisierung zur Umsetzung war nicht 
Bestandteil der Genehmigung
2. Jahr
Blühstreifen wurde entlang des Zaunes zusammen 
mit dem Mais auf der angrenzenden Fläche angesät. 
Verursacht durch die trockene Witterung im Mai ist 
allerdings noch nichts zu sehen. 

Weitere Erfahrungen zu den Auflagen der 
Immissionsschutzrechtlichen Genehmigung
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Fazit:
Konkrete Auflagen sind im LBP 
festzulegen und dann als Bestandteil 
der Genehmigung durchzusetzen.

Nachsteuerung aufwendig und nur 
durchsetzbar, wenn konkret festgesetzt.



Produktionsintegrierte Kompensation in 
der Praxis

Kompensationsverpflichtungen aus dem 
Flurbereinigungsverfahren Schwerfen
Verpflichtende produktionsintegrierte Anlage 
von Ackerrandstreifen

• Management ist an die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft vergeben
• Jährliche Berichte an die ULB
• Nachsteuerung erfolgt in direkter Abstimmung und Eigenregie durch die SRKL
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Produktionsintegrierte Kompensation in 
der Praxis

4 kommunale Ökokonten
1 weiterer öffentlicher Träger

5 private Ökokonten, 
hiervon 2 Stiftungen

Ökokonten im Kreis Euskirchen

Vertragliche Vereinbarung
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Produktionsintegrierte Kompensation in 
der Praxis

Ökokonten mit Schwerpunkt auf PIK

• Mehrere PIK Maßnahmen und Flächen des Ökokontos der 
SRKL im Kreis Euskirchen - Schwerpunkt Zülpicher Börde

• Jährliche Berichte über Zustand und Entwicklung

• Eigenständiges Management mit den Bewirtschaftern 
durch die SRKL
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Produktionsintegrierte Kompensation in 
der Praxis

Ökokonto Vertrag im Kreis Euskirchen

Präambel
§ 1Vorraussetzungen für die Anerkennung 
vorgezogener Kompensationsmaßnahme
Kommunale Regelung
(4) Die Ökokontoinhaberin verpflichtet sich, Flächen des Ökokontos in 
ihrem Eigentum nur dann zu veräußern, wenn einvernehmlich und 
rechtsverbindlich zwischen ihr und dem künftigen Erwerber festgelegt 
wird, dass durch geeignete rechtliche Mittel die Fortführung und 
dauerhafte Erhaltung der darauf durchgeführten Maßnahmen gesichert 
ist.

§ 2 Einbuchung
§ 3 Abbuchung
Reglungen für Private Ökokonten
(6) Mit der Inanspruchnahme (Abbuchung) der Ökokonto-Flächen ist der 
Eintrag einer Grunddienstbarkeit im Grundbuch durch den 
Ökokontoinhaber zu veranlassen. Der Unteren Landschaftsbehörde ist 
mit dem Nachweis über die Abbuchung der Nachweis über die 
Eintragung der Grunddienstbarkeit vorzulegen.

§ 4 Führung des Ökokontos

Dingliche Sicherung von 
Ausgleichsverpflichtungen 
-Nutzungsbeschränkung
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Produktionsintegrierte Kompensation in 
der Praxis
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• Maßnahmen sollen dauerhaft (mind. 30 Jahre) umgesetzt werden, somit wird der 
Steuerungs- und Kontrollbedarf für die ULB und die Biologische Station ggf. die LWK 
weiter zunehmen,

• je mehr PIK-Maßnahmen dazukommen, ist die Steuerung auch zusätzlich personell 
abzubilden, wie ist noch zu klären. 

• artenschutzfachlich gut funktionierende /angenommene Maßnahmen mussten 
versuchweise abgewandelt werden, da die Akzeptanz der Bewirtschafter fehlt bzw. die 
Maßnahmen zu Problemen auf angrenzenden Flächen führen. 

• Zum Beispiel erwarten Landwirte und LWK, dass die selektive chem. Bekämpfung von 
„Problemunkräutern“ zulässig bleibt (z.B. „Distelproblematik“), wenn diese flächig 
auftreten,

• Handlungsbedarf, wer die Steuerung und Beratung mit den Landwirten dauerhaft 
durchführt,

• Zu erwarten ist, dass sich der „Unkrautdruck“ bei mehr Maßnahmen noch erhöhen wird / 
Steuerung wird aufwendiger?

Fazit aus den bisherigen  Erfahrungen



Produktionsintegrierte Kompensation in 
der Praxis
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In der Perspektive werden sehr unterschiedliche Maßnahmen / Programme 
vorhanden sein, die aber ausschließlich neben einander, aber nicht auf der 
gleichen Fläche umgesetzt werden sollen:

• Ausgleichverpflichtungen/ und CEF Maßnahmen aus Bau- und 
Genehmigungsvorhaben

• Ökokonto- Maßnahmen
• Agrarumweltmaßnahmen
• Ackerrandstreifen aus dem Vertragsnaturschutz
• Maßnahmen der Ökologische Vorrangsflächen (ÖVF) – Greening
• Blühstreifen
• Freiwillige Maßnahmen

Die dauerhafte Kontrolle wird schwieriger.
Die dauerhafte Sicherung über Eintragung von Grunddienstbarkeiten oder 
Flächenankauf ist für alle Kompensationsmaßnahmen verpflichtend.
Jegliche Förderung auch Greening/  ÖVF kann nicht auf der gleichen Fläche 
erfolgen. Lösung: systematische GIS Erfassung und Pflege von Daten ist 
erforderlich, um den Überblick zu behalten. 
Wie erfolgt der Datenabgleich?

Fazit aus den bisherigen Erfahrungen



Produktionsintegrierte Kompensation in 
der Praxis

Kreis Euskirchen

Geschäftsbereich IV

Abteilung 60 - Umwelt und Planung

Untere Landschaftsbehörde

Dipl.-Ing. Kirsten Kröger

Tel.: 02251/15 - 579

kirsten.kroeger@kreis-euskirchen.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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